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 Veröffentlicht am 21.12.1932

Norm

EO §9 A

Rechtssatz

Auf Grund eines Rückstandsausweises, der auf den Namen des für eine Übertragungsgebühr persönlich haftenden

Schuldners lautet, kann gegen den Erwerber der Liegenschaft, die den Gegenstand der Übertragungsgebühr bildete,

um Zwangsvollstreckung angesucht werden, wenn in dem Rückstandsausweis mit Bezugnahme auf § 72 GebG die

Umstände angeführt sind, die das Vorzugspfandrecht der Gebühr an der Liegenschaft dartun.
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